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Ausbildung und Berufserfahrung 
 

• Diplom-Mathematiker, Dr. rer. nat. (Universität Münster) 

Studienschwerpunkt:  Angewandte Mathematik, Numerik, BWL 

• Mehrjährige Tätigkeit als MVS-System- und Anwendungspro-

grammierer 

• Mehrjährige Tätigkeit als System- und Anwendungsprogrammierer 

und angestellter Unternehmensberater im Bereich  

IBM /38, AS/400 und Nachfolgesysteme 

• Langjährige Tätigkeit als Projektleiter für Projekte zur Entwicklung, 

Einführung und Anpassung von Anwendungssoftware im kaufmän-

nischen Bereich 

• 15 Jahre IT-Leiter in großen mittelständischen Unternehmen 

• Seit 1995 selbstständiger Unternehmensberater 

• Seit 2004 zusätzlich Tätigkeit als IT-Sachverständiger 

• Seit 2006 öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
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Tätigkeitsschwerpunkte  

 

• Gerichtssachverständiger für Systeme und Anwendungen der  

Informationsverarbeitung 

• Privatgutachten, Softwarebegutachtung überwiegend im Bereich 

kaufmännischer Anwendungssoftware, speziell ERP-Systeme;  

Gutachterliche Begleitung des Software-Entwicklungsprozesses; 

Unterstützung bei Software-Abnahmen 

• Beratung, Projektleitung: 

� IT- und Reorganisationsprojekte 

� Software-Entwicklung über alle Entwicklungsphasen 

� Auswahl, Anpassung und Einführung von Standard-Software, 

insbesondere ERP-Software 

� Softwaretests 

• Branchen: 

Automobil, Bank, Chemie, Elektro, Gastronomie, Lebensmittel,  

Reise, Telekommunikation, Verkehr und weitere 

 

Honorar (Stand: 01. 01. 2012) 

 

• Gerichtsgutachten nach JVEG 

• Privatgutachten und Beratung: 

Tageshonorar:  1.200 €  

Fahrtkosten:  0,60 €/km 

jeweils zzgl. ges. MWSt 

Andere Kosten nach Beleg 
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